
URTEIL DES GERICHTS (Dritte Kammer) 
vom 8. Januar 2003 

Verbundene Rechtssachen T-94/01, T-152/01 und T-286/01 

Astrid Hirsch u. a. 
gegen 

Europäische Zentralbank 

„Beamte - Bedienstete der Europäischen Zentralbank -
Artikel 19 der Beschäftigungsbedingungen - Ausbildungszulage -

Versagung der Ausbildungszulage gegenüber Bediensteten, die nicht die Aus
landszulage nach Artikel 17 der Beschäftigungsbedingungen erhalten -

Grundsatz der Nichtdiskriminierung" 

Vollständiger Wortlaut in deutscher Sprache II - 1 
Vollständiger Wortlaut in englischer Sprache II-27 

Gegenstand: Klage auf Aufhebung der Entscheidung der Europäischen 
Zentralbank vom 25. September 2000, mit der der Kläge
rin eine Ausbildungszulage zur Deckung des Schulgelds 
für den Besuch der Internationalen Schule Frankfurt durch 
ihren Sohn versagt wurde (Rechtssache T-94/01), der 
Entscheidung der Europäischen Zentralbank vom 15. 
Februar 2001, mit der dem Kläger eine Ausbildungszulage 
für seine beiden Söhne versagt wurde (Rechtssache 
T-152/01), und der Entscheidung der Europäischen 
Zentralbank vom 6. Juni 2001, mit der dem Kläger eine 
Ausbildungszulage für seine Kinder versagt wurde (Rechts
sache T-286/01). 
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LEITSÄTZE — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-94/01, T-152/0I und T-286/01 

Entscheidung: Die Rechtssachen T-94/01, T-152/01 und T-286/01 
werden zu gemeinsamer Entscheidung verbunden. In der 
Rechtssache T-94/01 wird die Entscheidung der Europäi
schen Zentralbank vom 25. September 2000 aufgehoben; 
im Übrigen wird die Klage abgewiesen; die Europäische 
Zentralbank trägt die Kosten des Verfahrens. In der 
Rechtssache T-152/01 wird die Entscheidung der Europäi
schen Zentralbank vom 15. Februar 2001 aufgehoben; im 
Übrigen wird die Klage abgewiesen; die Europäische 
Zentralbank trägt die Kosten des Verfahrens. In der 
Rechtssache T-286/01 wird die Entscheidung der Europäi
schen Zentralbank vom 6. Juni 2001 aufgehoben; im 
Übrigen wird die Klage abgewiesen; die Europäische 
Zentralbank trägt die Kosten des Verfahrens. 

Leitsätze 

1. Beamte — Klage — Zulässigkeitsvoraussetzungen - Zwingendes Recht -
Prüfung von Amts wegen 
(Verfahrensordnung des Gerichts, Artikel 113) 

2. Einrede der Rechtswidrigkeit - Handlungen, deren Rechtswidrigkeit geltend 
gemacht werden kann - Artikel 19 der Beschäftigungsbedingungen für das Personal 
der Europäischen Zentralbank 
(Artikel 241 EG) 

3. Gemeinschaftsrecht - Grundsätze - Gleichbehandlung - Diskriminierung -
Ermessen - Willkürliche oder offensichtlich unangemessene Differenzierung 

4. Beamte - Bedienstete der Europäischen Zentralbank - Dienstbezüge -
Familienzulagen - Erziehungszulage - Gewährung nur an Bedienstete, die die 
Auslandszulage in voller Höhe beziehen - Rechtswidrigkeit 
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(Beschäfiigungsbedingungen für das Personal der Europäischen Zentralbank, 
Artikel 9 Buchstabe c und 19) 

1. Da die Zulässigkeitsvoraussetzungen zwingenden Rechts sind, kann das Gericht 
sie nach Artikel 113 der Verfahrensordnung von Amts wegen prüfen. Seine Prüfung 
ist nicht auf die von den Parteien erhobenen Unzulässigkeitseinreden beschränkt. 

(Randnr. 16) 

Vgl. Gericht, 6. Dezember 1990, B./Kommission, T-130/89, Slg. 1990, II-761, 
Randnr. 13; Gericht, 25. Mai 2000, Elkaim und Mazuel/Kommission.T-173/99, Slg. 
ÖD 2000, I-A-101 und II-433, Randnr. 19 

2. Artikel 19 der Beschäftigungsbedingungen für das Personal der Europäischen 
Zentralbank, wonach nur die Bediensteten, die Anspruch auf die Auslandszulage in 
voller Höhe haben, auch eine Erziehungszulage beanspruchen können, ist eine 
Bestimmung mit allgemeiner Geltung, die sich auf die Bediensteten der Europäi
schen Zentralbank auswirkt, ohne dass sie auf der Grundlage von Artikel 230 EG 
ihre Nichtigerklärung bewirken können. Unter diesen Umständen ist eine gegen 
diese Bestimmung gerichtete Einrede der Rechtswidrigkeit zulässig. 

(Randnrn. 48 bis 50) 

Vgl. Gerichtshof, 6. März 1979, Simmenthal/Kommission, 92/78, Sig. 1979, 777, 
Randnr. 39; Gericht, 26. Oktober 1993, Reinarz/Kommission,T-6/92 und T-52/92, Slg. 
1993, II-1047, Randnr. 56; Gericht, 27. Oktober 1994, Benzler/Kommission,T-536/93, 
Slg. ÖD 1994, I-A-245 und II-777. Randnr. 31: Gericht, 20. September 2001, 
Spruyt/Kommission, T-171/00, Slg. 2001. Randnrn. 53 und 62 
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LEITSÄTZE — VERBUNDENE RECHTSSACHEN T-94/01, T-152/01 und T-286/01 

3. Der Grundsatz der Nichtdiskriminierung oder der Gleichbehandlung, der einen 
fundamentalen Rechtsgrundsatz bildet, verbietet es, vergleichbare Sachverhalte 
unterschiedlich oder unterschiedliche Sachverhalte gleich zu behandeln, es sei 
denn, dass eine derartige Behandlung objektiv gerechtfertigt wäre. In einem der 
Ermessensausübung unterliegenden Bereich ist dieser Grundsatz verletzt, wenn 
das Gemeinschaftsorgan eine willkürliche oder im Verhältnis zu dem mit der 
jeweiligen Regelung verfolgten Zweck offensichtlich unangemessene Differenzie
rung vornimmt. 

(Randnr. 51) 

Vgl. Gerichtshof, 8. Oktober 1986, Christ-Clemen u. a./Kommission, 91/85, Slg. 1986, 
2853, Randnr. 10; Gerichtshof, 28. Juni 1990, Hoche, C-174/89, Slg. 1990, I-2681, 
Randnr. 25, und die dort zitierte Rechtsprechung; Gericht, 30. September 1998, Busacca 
u. a./Rechnungshof, T-164/97, Slg. ÖD 1998, I-A-565 und II-1699, Randnr. 49 

4. Nach der allgemeinen Systematik der Erziehungszulagen, auf die die Beamten 
und sonstigen Bediensteten der Gemeinschaften Anspruch haben, sollen diese 
Zulagen jedem Bediensteten die Möglichkeit gewährleisten, für die Erziehung und 
das Studium seiner Kinder aufzukommen; diese allgemeine Systematik ist von der 
Europäischen Zentralbank nach Artikel 9 Buchstabe c der Beschäftigungsbedingun
gen für ihr Personal zu berücksichtigen. 

Es ist zwar legitim, dass es die Europäische Zentralbank berücksichtigt, dass wegen 
des Fehlens einer Europäischen Schule die Schulausbildung des Kindes eines 
Bediensteten, der die Auslandszulage in voller Höhe erhält, im Allgemeinen höhere 
Kosten verursacht als die Schulausbildung des Kindes eines Bediensteten, der keine 
Auslandszulage in voller Höhe bezieht. Jedoch verletzt es die Grundsätze der 
Verhältnismäßigkeit und der Gleichbehandlung, wenn der Anspruch auf die 
Ausbildungszulage vom Bezug der Auslandszulage in voller Höhe abhängig gemacht 
wird. 
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Da die Ausbildungszulage keine Pauschale ist, sondern von den tatsächlichen 
Ausbildungskosten abhängt, beruht die Koppelung der Ausbildungszulage an die 
Auslandszulage, bei deren Berechnung die familliäre Situation des betreffenden 
Bediensteten bereits berücksichtigt wird, auf einem nach dem verfolgten Zweck 
unangemessenen Kriterium, weil die Kosten eines Bediensteten, der die volle 
Auslandszulage bezieht, für die Schulausbildung seines Kindes nicht regelmäßig 
höher sind als die, die ein Bediensteter ohne Anspruch auf die volle Auslandszulage 
zu tragen hat. Denn ob sich das Kind eines Bediensteten harmonisch in das 
kostenlose oder kostengünstige öffentliche Schulwesen am Sitz der Bank integrieren 
kann, hängt nicht notwendig davon ab, ob der Bedienstete Anspruch auf die volle 
Auslandszulage hat. 

Soweit Artikel 19 der Beschäftigungsbedingungen für das Personal der Europäischen 
Zentralbank den Anspruch auf die Ausbildungszulage an die Berechtigung zum 
Bezug der Auslandszulage in voller Höhe knüpft und damit die Bediensteten, die 
nicht die Auslandszulage in voller Höhe beziehen, von diesem Anspruch ausschließt, 
verstößt diese Bestimmung folglich gegen den Grundsatz der Gleichbehandlung und 
ist somit rechtswidrig. 

(Randnrn. 53 bis 72) 

Vgl. Gericht, 14. Juli 1983, Ferrario u. a./Kommission. 152/81,158/81,162/81,166/81, 
170/81, 173/81, 175/81, 177/81 bis 179/81, 182/81 und 186/81, Slg. 1983. 2357, 
Randnr. 10; Schlussanträge des Generalanwalts Jacobs, 22. Juni 1989, Atala-Palmerini/ 
Kommission. 201/88, Slg. 1989, 3109, Nr. 11 
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